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1. TEXTILIENSAMMLUNG 

am Donnerstag, 13. April 2017 bis 07.00 Uhr (Seite 2) 
 
 
 

2. FEUERLÖSCHER-ÜBERPRÜFUNG 

am Freitag, 28. April 2017 von 14.00 – 17.00 Uhr (Seite 3) 
 
 
 

3. HUNDEKOTENTSORGUNG / HUNDEHALTUNG 

Hundekotentsorgung; Meldepflicht der Hundehaltung (Seite 3) 
 
 
 

4. ENTSORGUNG von ALTHOLZ & SPERRMÜLL 

Information des BAV Ried über die Entsorgung in den Altstoffsammelzentren  

(Seite 4) 

 
 
 

Der Bürgermeister: 

 

Stefan Majer e.h. 
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Was darf NICHT hinein: 
 VERSCHMUTZTE Kleidung 

 NASSE / SCHIMMLIGE Kleidung 

 KAPUTTE Kleidung  

 STOFFRESTE/PUTZLAPPEN 

 KAPUTTE, VERSCHMUTZTE, NASSE 
oder SCHIMMELIGE Schuhe 

 SKI-, SNOWBOARD und  
 EISLAUFSCHUHE 

 SCHUHEINLAGEN 

 

 

TEXTILIENSAMMLUNG 

 
Liebe(r) Bürger(in)! 
 
 

Auch heuer findet wieder eine Straßensammlung für Alttextilien durch die OÖ LAVU AG (07242/77977-48, 
www.lavu.at) statt. Die zur Verfügung gestellten Textiliensäcke (kostenlos am Gemeindeamt erhältlich) sind 
nur für die Gemeinde-Straßensammlung der OÖ LAVU AG zu verwenden! Den Textiliensack bitte gut ver-
schnüren und bis spätestens 7:00 Uhr früh bei der jeweiligen Sammelstelle abgeben! 
 
 

Was wird gesammelt:   
 Tragbare und saubere KLEIDUNG 

 Unbeschädigte TASCHEN und GÜRTEL 

 sauberes BETTZEUG, BETTFEDERN im Inlett 

 Saubere und tragbare SCHUHE, paarweise gebündelt 

 Vorhänge, Tischwäsche 

 
 
 
 

Was passiert damit: 

Die Textilien bzw. Schuhe werden in Sortierbetrieben in bis zu 70 verschiedene Sorten (Kinder, Herren, 
Damen, Winter, Sommer,...) sortiert. Der Großteil der Kleider wird nach Afrika und in Osteuropäische Län-
der gebracht und je nach Qualität in eigenen Shops wiederverkauft.  
 
 

Termin: DONNERSTAG, 13. APRIL 2017 

Sammelstelle:  Abstellraum an der Rückseite des Gemeindeamtes 
 (ehemaliger Schlauchturm) 

 

 bitte bis spätestens 7:00 Uhr früh abgeben! 

http://www.lavu.at/
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2. FEUERLÖSCHER-ÜBERPRÜFUNG 
 
Nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sind Feuerlöscher alle zwei 
Jahre von fachkundigen Personen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüfen 
zu lassen. 
 

Wir bieten dazu Gelegenheit am 
 
 

FREITAG, 28. APRIL 2017 

von 14.00 – 17.00 Uhr 

beim FEUERWEHRHAUS. 
 
 
Die Kosten für die Überprüfung betragen je Feuerlöscher € 7,00  inkl. MwSt. 
 
 
 
 
 
 

3. HUNDEKOTENTSORGUNG / HUNDEHALTUNG 
 
Es gibt vermehrt Beschwerden, dass Hundekot im Ortsgebiet, auf Gehsteigen, Grün-
flächen oder Gärten liegt. Leider „übersehen“ HundebesitzerInnen immer wieder, die 
durch ihre Hunde verursachten Verunreinigungen sofort zu entfernen und ordnungsge-
mäß zu entsorgen. – Eine Hundekotentsorgung ist zwar keine schöne Sache, sollte 
aber für jeden Hundebesitzer eine Selbstverständlichkeit sein. 
 
Es wird daher auf die einschlägigen Bestimmungen des Oö. 
Hundehaltegesetzes hingewiesen: 
„Hundekotentsorgung“ - Wer einen Hund führt, muss die 
Exkremente des Hundes, welche dieser an öffentlichen  
Orten im Ortsgebiet hinterlassen hat, unverzüglich beseiti-
gen und entsorgen“ 
 

 

Außerdem wird auf die Verpflichtung zur Anmeldung eines Hundes hingewiesen: 
„Meldepflicht“ - Eine Person, die einen über zwölf Wochen alten Hund hält, hat 

dies der Gemeinde, in der sie ihren Hauptwohnsitz hat, binnen drei Tagen zu 

melden. – Auch die Beendigung der Hundehaltung ist zu melden“  
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